


 

 

Bei den Küchen, die einen hohen Anteil an Bio-Lebensmitteln einsetzen, ist das in der Regel 

mit einem besonders hohen persönlichen Einsatz der Küchenleitungen und –mitarbeiter-innen 

verbunden. 

Da die meisten Kinder- und Familienzentren nur über unzureichenden Zugang zu den digita-

len Bestellmöglichkeiten (die Ausschreibung einer flächendeckenden Ausstattung mit W-LAN 

und der entsprechenden Hardware aller KiTas (besonders der Küchen) hat stattgefunden und 

ist gestartet) verfügen, kann kein besonderes Augenmerk auf Regionalität gesetzt werden. In-

dividuelle Bestellungen bei regionalen Anbietern sind nur eingeschränkt möglich. 

Die Bestellungen der KiTas erfolgen vorrangig über Großhändler. 

Für die Kitas ergeben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und Empfehlungen für die 

Verpflegung und Ernährungsbildung aus der Rechtsnorm: Bremisches Tageseinrichtungs- 

und Kindertagespflegegesetz – BremKTG, dem Rahmenplan für Bildung und Erziehung im 

Elementarbereich – Bremen und dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozi-

algesetzbuch – Gesetz zur Ausführung des Kinder – und Jugendhilfegesetzes im Lande Bre-

men (BremAGKHG) sowie den Aktionsplan 2025 

Seit 1990 arbeitet Kita Bremen in Fragen der Ernährung und Küchenhygiene mit dem BIPS 

(Leibniz Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie) zusammen. In dieser Zusam-

menarbeit entstand im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses im Jahr 2005 das 

erste Verpflegungskonzept mit dem Ziel, die Ernährungsversorgung aller Kinder zu sichern 

und zu verbessern und die Qualitätsunterschiede in den Einrichtungen zu vermindern. 

Schule 

Seit 2022 ist die Umsetzung des Aktionsplans 2025 Bestandteil der Ausschreibung für das 

Schulcatering in Bremen. Sie umfasst die stufenweise Umstellung auf 100 % Bio in den ver-

schiedenen Produktkategorien sowie die Umsetzung der DGE-Standards bei der Zubereitung 

der Speisen. Seit 2024 sind 100 % Bio in allen Produktkategorien erforderlich. Der Nachweis 

erfolgt über ein Bio-Zertifikat. Darüber hinaus soll saisonales Obst und Gemüse und Bananen, 

Kaffee und Tee aus fairem Handel eingesetzt werden.   

Der Caterer verpflichtet sich zum jährlichen Nachweis von Fortbildungen des Küchen- und 

Ausgabepersonals. Die Fortbildungen sollen einen erkennbaren Bezug zu der Aufgabenstel-

lung haben, wie z.B. Schulungen zu Arbeitsabläufen, Serviceorientierung, Umsetzung der 

DGE-Standards, Einsatz von BIO-Lebensmitteln, teambezogene Fortbildungen, vegetarisches 

oder veganes Kochen. Es wird auf das Angebot des Bremer Kompetenzzentrums für nachhal-

tige Ernährung (Fortbildungen im Forum Küche) hingewiesen.  

 




